
Beilage zu Nummer 152 der volksstimme.
Samstag den I . Juli 1916.

— —— - .. . 11— im — — ■umw ■— ^ „■■ in

WiesbaSener MngelegenheitLir.
Wiesliadrn, 1. Juli 1SI6.

Meinverkaufspreise für Eier.
Anordnung der Aandeszentralbehörde.

Auf Grund der 12 und 16 der Verordnung über die
Errichtung von Preisprüfuugsstellcn und die Versorgungs-
regelnng vom 25. September/4 . November 1916 (R. G. Bl.
S . 607 und 728) wird nachstehendes bestimmt:

I. In denjenigen Lüden und offenen Verkaufsstellen, in
denen Eier, die von der Zentraleinkaufsgesellschaft in Berlin
geliefert worden sind, feilgeboten werden, dürfen auch Eier,
die nicht von der Zentraleinkaufs gcfcllschaft geliefert worden
sind, nicht zu einen: höheren Preise verkauft werden, als wie
ihn der Gemeindevorstand oder der Vorstand des Kreis -Kom-
munal -Derbcnrdes für die von der Zentraleinkaufsgesellschaft
gelieferten Eier festgesetzt hat.

II . In denjenigen Läden und offenen Verkaufsstellen, in
denen Eier, die von der Zentraleinkanfsgesellschaft geliefert
sind, feilgeboten werden, ist dies dem Publikum durch einen
auch von der Straße aus gut sichtbaren Anschlag im Laden
bekannt zu geben. Ein Abdruck dieser Anordnung ist im
Laden oder in der Verkaufsstelle aufzuhängcn.

III . Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung iverden
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
1500 Mark bestraft.

IV. Diese Anordnung tritt am 23. Juni 1916 in Kraft.

verkehr mit Hülsenfrüchten.
Eine Bekanntmachung des Bundesrates vom 29. Juni

ordnet eine Anzahl Aenderungen der Verordnung über den
Verkehr mit Hüls enfrüchten  vom 26. August 1915 (in
der gegenwärtig geltenden, durch die Verordnungen vom
20. September und 21. Oktober 1915 geänderten Fassung) an.
Die wichtigsten sind die folgenden : Der Absatz von Erbsen,
Bohnen und Linsen erfolgt künftig an eine vom Reichskanzler
noch zu bestimmende Stelle ; die Verfütterung von Hülsen-
früchten ist vorbehaltlich der besonderen Regelung für die zu
Futterzweckenangebauten Arten verboten. Die gesamte Ernte¬
menge an Hülsenfrüchten ist unmittelbar nach Einbringung
der Ernte den von der Landeszentralbehörde zu bestimmenden
Stellen anzuzeigen. Von der Anzeigepflicht ausgenommen
sind nur Mengen unter 25 Kilogramm (bisher ein Doppel¬
zentner) von jeder Art . Ganz neu geregelt ist der Saat¬
gutverkehr.  Saatgut muß von der mit der Bewirtschaf¬
tung der Hülsenfrüchte betrauten Stelle freigegeben und darf
nur durch die von der Landeszentralbehörde bezeichnete Saat¬
stelle abgesetzt werden. Die letztere kann im Einverständnis
mit der ersteren innerhalb der vom Reichskanzler vorgeschrie¬
benen Grenzen die Preise festsetzen. Nicht zu Saatzwccken
verwendetes Saatgut ist, soweit die Mengen 25 Kilogramm
jeder Art übersteigen, spätestens bis 31. Mai 1917 bei der Be-
wirtschaftungsstelleanzumelden und von dieser zu übernehmen.

Durch eine weitere Verordnung vom29 . IunOist der Der-
kehr mit Buchweizen und Hirse  in derselben Weise ge¬
regelt wie der mit Hülsenfrüchten. Die einzelnen Bestim¬
mungen schließen sich eng an die der Bekanntmachung über den
Verkehr mit Hülsenfrüchten in ihrer neuen Fassung an. Dies
gilt auch von den Vorschriften über den Verkehr mit Saatgut.

Die Gerichtsfcrirn . Am 15. Juli beginnen die bis zum
16. September dauernden Gcrichtsferien. Das bedeutet nun
keineswegs, daß die Rechtsprechungin dieser Zeit vollständig
unterbrochen ist. Es gibt besondere Arten von Gerichtssachen,
die sogenannten Feriensachen,  die überhaupt kei¬
nerlei Aufschub erleiden, und das sind zunächst alle Straf¬
sachen. In der Zivilrechtspflege  sind kraft Gesetzes
alle Wechselsachen und die Meß- und Marktsachcn, die den
Großverkehr betreffen, air und für sich Feriensachen. Von
den Bau - und Mietsklagen sind nur bestimmte Arten Ferien¬
sachen,. nämlich die Bauklagen über Fortsetzung eines Baues
und die Mietsstreitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter
oder Mieter und Astermieter , betreffend die Ueberlassung, Be¬
nutzung und Räumung der Wohnung und das Retentions-
recht an den Möbeln und dergleichen mehr, die anderen
Mietsstreitigkeiten gehören nicht zu den Feriensachen. Da¬
gegen müssen alle Angelegenheiten der sogenannten frei¬
willigen Gerichtsbarkeit  als Feriensachen behan¬
delt werden, wie gerichtliche Beurkundungen , Handelsregister¬
sachen usw.. Ohne Unterbrechung durch die Ferien nimmt das
Mahnverfahren , die Zwangsvoll st reckung
sowie das Konkursverfahren  seinen Fortgang , auch
können diese Verfahren in den Ferien eingeleitet werden. Als
Feriensachen seien auch noch erwähnt die Streitigkeiten über
Störungen des Betriebs elektrischer Anlagen. Die K a ü f -
m a n n s - und Gewerbegerichte  haben überhaupt
keine Ferien , an -Orten , an denen solche Sondergerichte nicht
bestehen, wo die Amtsgerichte zuständig sind, gehören daher
alle aus dem Dienst- und Arbeitsverhältnis herrührenden
Streitigkeiten zu den Feriensachen. Auf den Antrag d'er Par¬
teien können vor den ordentlichen Genickten auch Nichtserien¬
sachen behufs Beschleunigung des Verfahrens zu Feriensachen
gemacht werden. Tie dahingehenden Anträge können sowohl
vor den Ferien wie auch in den Ferien eingebracht werden,
gegen eine Ablehnung hat man den Weg der Beschwerde bei
der höheren Instanz.

Bestrafter Feldpostmardcr. Der frühere Postausbelfer
Heinrich Jakobi aus Wiesbaden wurde wegen Vergehens
wider die öffentliche Ordnung , d. h., weil er Feldpostpakete
unterschlagen und beraubt bat , vom Schöffengericht zu einer
Gefängnisstrafe von vierMonaten  verurteilt.

Herkehr mit Oelfrüchten und daraus gewonnenen Produkten.
Der KriegSau-schuß für pflanzliche und tierische Oele und Fette
G. ui. b. H., Berlin, macht bekannt, daß die für den Verkehr mir
Oelfrüchten und daraus gewonnenen Produkten unterm 15. Juli v. I.
erlassene Bundezratsverordrrung auch in diesem Fahre für die neue
Ernte bestehen bleibt. Besitzer von Oelsaaten im Stadtbezirk Frank¬
furt a. M. haben dem Städtischen Statistischen Amt ihre Bestände
anzuinelden und zu Beginn eines jeden Kalendervierteljahres , wie
rm Vorjahre, die Meldung zu wiederholen. Die diesjährige Ernte
Nt von dem Kriegsausschuß beschlagnahmt; die Ablieferungspslich-
trgen haben ihre Ernte — zur Vermeidung der gesetzlichen Strafe —
an die vom Kriegsausschuß ernannten Kommissionäre, welche für

die Abnahme der diesjährigen Ernte die gleichen wie im Vorjahre
bleiben, abzuliefern.

Aus den umliegenden Greifen.
Griesheim , 28. Juni . (In der heutigen Gemeind e.-

vertretersitzung)  wurde an Stelle des verstorbenen Schlosser¬
meisters Becker der Gemeindevertreter Mackei gewählt . Für den
verstorbenen Bauunternehmer Hemmerle wurde Beigeordneter Haf¬
ner als Mitglied des Ortsgerichts vorgeschlagen. In die Steuer-
einschätzungslommission wurden die Gemeindevertreter Bosgerau
und Ullbrich, sowie Herr Eckert gewählt. Als Ersatzleute gelten die
Gemeindevertreter Eise! und Stubenrecht und Herr Pracht . Ein
Antrag aus der Bürgerschaft auf Mästung von Schweinen durch die
Gemeinde führte zu einer längeren Debatte. Der Antrag wurde
schließlich einer Kommission überwiesen, bestehend aus den Ge-
meindevertrctern Mahler , Stubenrecht und Weber, die die Frage
prüfen und einer am nächsten Montag stattsindenden Gemcinde-
vertretersitzung Bericht erstatten soll. Ein 11 Hektar großes Stück
Gemeindeland soll zu den alten Bedingungen auf weitere 12 Jahre
an Frau Schultheis verpachtet werden. Der Morgen kommt aus
37.62 Mark. Einem Antrag des Gemeinderats auf Errichtung einer
neuen Schuldienerstelle wird zugestimmt. Die von der Gemeinde¬
vertretung in vorletzter Sitzung bewilligten 106 006 Mar ! für
Kriegsunterstützung sollen bei der Najsauischen Landesbank zu 4%
Prozent mit Iprozcntiger Amortisation ausgenommen werden, des¬
gleichen 60 000 Mark für Erweiterung des Wasserwerks, die mit
5V4 Prozent amortisiert werden. Zum Schluß teilte Bürgermeister
Wolfs mit, daß bei der Sammlung für die Ostpreußenhilfe 4136.81
Mack eingegangen sind, so daß die Gemeinde noch 274 Mack zu¬
legen mutz.

Höchst a. M., 1. Juli . (Berichtigung .) Der Magistrat
ersucht uns um Aufnahme folgender Berichtigung : In Nummer
149 Ihres Blattes bringen Sie unter Höchst einen Bericht, daß der
Schuhmachermeister Fr ey sich als Unbemittelter meldete und seine
Karte abstempeln ließ, obgleich er und seine Söhne ein bedeutendes
Einkommen hätten.

Nach einwandfreien Feststellungen hat sich ergeben, daß die
Lebensmittelkommission die Karte des Schuhmachermeisters Frey
überhaupt nicht abgestempelt hat, ja daß dieser nicht einmal den
Antrag auf Abstempelung als Unbemittelter gestellt hat.

Wir geben die Berichtigung wieder, nehmen jedoch an , daß
unser Gewährsmann , der seine Angaben durch Zeugen erhärten
wollte, sich dazu äußert . Uns dünkt, daß der Gewährsmann de:
„Volksstimme" die Beschuldigungen nicht aus der Luft gegriffen
haben kann.

Bad Homburg v. d. H., 30. Juni . (Die Lebensmittel¬
kommission)  hat beschlossen, die Hotels beim Kartoffelbezug
auszuschließen, um die vorhandenen Mengen noch etwas zu strecken.
Die Ration wurde auf Ilh Pfund pro Kopf und Tag festgesetzt;
Mehlzusatzkarten sollen den Ausgleich herbeiführen. Am 8. Juli
wird die Fleischkarte eingeführt ; auch müffe der Milchpreis von 28
auf 3V Pfennig erhöht werden. Wild und Geflügel soll auf der
Fleischkcrrte angerechnet werden. Die Fremdenfleischkarte wird der
Fremdenbrotkarte gleichgestellt; ebenso soll Sclbstschlachtung an-

-gcrochnct werden.
Hanau, 1. Juli . (Das tägliche Brot .) Auch in Hanau

wird in der am Montag beginnenden Markenperiode die Kartoffel¬
menge pro Person von 14 auf 8 Pfund herabgesetzt. Diese Maß¬
nahme hängt mit dem derzeitigen allgemeinen Kartoffelmangel zu¬
sammen. Besonders die arbeitende Bevölkerung wird darunter
außerordentlich zu leiden haben; denn wie soll sie für die verminder¬
ten Kartostelrationen in der jetzigen Zeit einen anderweitigen Er¬
satz beschaffen? Die hiesige Notstandskommissionbeschloß mit Rück¬
sicht auf diese Taffache, daß von kommender Woche ab pro Kopf und
Markenperiode ein Vierpfundbrot oder die entsprechende Mehl-
menge mehr an die Bevöllerung abgegeben werden soll. Ran will
damit der Acht einigermaßen steuern. Das Eingreifen der Stadt¬
verwaltung in diesem Sinne ist nur zu begrüßen. Unsere An¬
regung, im Interesse der Bevölkerung weitere Gutscheinausgabe¬
stellen zu schaffen, ist endlich aus fruchtbaren Boden gefallen; nach
dem Beschluß der Notstandskommission soll in der Marktstraße eine
weitere Ausgabestelle errichtet werden. Das muß aber unter allen
Umständen nun auch für die Lamboystraße, wo weit über 4000
Selen wohnen, geschehen. Wir bitten nochmals dringend, endlich auch
für das entlegene Lambohviertel eine Gutscheinausgabestellezu er¬
richten. Weiter beschloß die Rotstandskommission, größere Mengen
Obst, wie Heidelbeeren, Kirschen usw. aufzukaufen und zu an¬
gemessenem Preise an die Bevölkerung abzugeben.

Hanau, 1. Juli . (Bonden Apotheken)  ist morgen Sonn¬
tag die Altstadt-Apotheke für das Publikum geöffnet.

Großauheim, 1. Juli . (Die Liquidation der Kunst  -
s e i d es ab  r ik.) Die am 29. Juni in Frankfurt abgehaltene Ge¬
neralversammlung der Hanauer Kunftseidefabrik i. Liq., Groß¬
auheim, genehmigte die Liquidationseröfsnungsbilanz per 31. Ja¬
nuar 1015 und den Abschluß für Ende 1915. Ferner wurde die Ver¬
waltung ermächtigt, das Vermögen der Gesellschaft zu verwerten
bczw. die Vermögenswerte dem Hauptgläubiger der Gesellschaft
zwecks Tilgung seiner Forderung ganz oder teilweise zu übertragen.
Der Geschäftsbericht für 1815 enthält die Liquidationseröffnungs-
bilanz per 31. Januar 1016, die mit einem Verlustsaldo von 1587 469
Mark abschließt. Nach der gleichzeitig veröffentlichten Bilanz per
Ende 1915 hat sich der Verlust inzwischen um weitere 74 776 Mark
auf 1662 245 Mark erhöht bei 1034 000 Stamm - und 750 OOO
Mark Vorzugsaktien.

Neu-Isenburg , 30. Juni . (B u t t e r ka r t e n.) Laut Verord¬
nung der Bürgermeisterei sind die hiesigen Butterhändler gehalten,
jeweils Montags ihre Bestände zu melden. Gegen Abgabe von
Butterkarten sind die Händler verpflichtet, Butter abzugeben. Doch
wird sehr oft Klage geführt , daß Konsumenten mit allerhand Redens¬
arten aügespeist werden. Die Händler machen sich dadurch strafbar
und sind rücksichtslos zur Anzeige zu bringen.

Darmstadt , 1. Juli . (Höchstpreise für Gemüse .)
In der hessischen zweiten Kammer hat der Abgeordnete
Adelung  folgenden dringlichen Antrag eingebracht: „Die
Kammer wolle beschließen, Großh. Regierung zu ersuchen,
umgehend Höchstpreise für Gemüse festzusetzen in Verbindung
mit einer Regelung der Ausfuhr ." In der Begründung des
Antrages wird ausgesührt : Wünschenswert und zweckmäßiger
bliebe eine reichsgesetzliche Regelung , aber solange diese nicht
erfolgt ist, nmß mit der amtlichen Preisfestsetzung eine be¬
hördliche Regulierung der Ausfuhr von Gemüse aus Hessen
Hand in Hand gehen, um zu verhindern , daß mit den hessischen
Landesprodukten in anderen deutschen Landes teilen Preis-
treiLerererl vorgemmMen werden.

Gießen, 30. Juni . (Die Bestimmung über denVer -
kaus von Schlachtschweinen nach Lebendgewicht)
hatte der Hosinetzgermeister Friedrich Schreiner fahrlässigerweise
außer acht gelaffen. Das Landgericht Gießen hat ihn daraufhin
wegen Vergehens gegen § 2 der Bundesrcitsverordnung vorn 4. No.
vember 1915, betr. die Regelung der Preise für Schlachtschwcine
und für Schweinefleisch, zu 3 Mark Geldstrafe verurteilt . Tie er-
tvähnte Gesetzesbestimmung sagt: „Der Verkauf von Schweinen
zur Schlachtung darf nur nach Lebendgewicht erfolgen." Entgegen
dieser Bestimmung hatte der Angeklagte anfang Dezember v. I.
zu Krofd»rs nicht nach Lebendgewicht, sondern nach Schlachtgewicht
verkauft. Sein Einwand, er habe sich dazu für berechtigt gehalten,
da ihm von der Ortsbehörde gesagt worden sei, daß dies erlaubt
und allgemein üblich sei, bat ihn nicyt zu schützen vermocht. Ueber
die Nichtbeachtung dieses seines Einwandes beschwerte sich der An¬
geklagte in seiner Revision, jedoch ohne Erfolg ; denn das Reichs¬
gericht erkannte auf Verwerfung des Rechtsmittels.

Bingen, 30. Juni . (S chi f f s u nf a l l.) Vorgestern abend
gegen 9 Uhr fuhren die beiden Radschleppdampfer„Badische Aktien¬
gesellschaft Mannheim " Nr . 7 und Nr, 10 mit zwei beladenen
Schleppkähnen zu Berg. Etwa 100 Meter oberhalb des Binger
Lochs riß das Schleppseil des zweiten Schleppkahns, eines belgischen
Schiffes mit Manien „Drughorn ", das die Gesellschaftgemietet hat.
Der Kahn kam ins Treiben und trieb gerade aus das Binger Loch
zu. Der Radschleppdampfer „Badische Aktiengesellschaft Nr. V fuhr
somit zurück durch das neue Fahrwasser, um den abtreibenden Kahn,
sobald er angetrieben kommen würde, wieder aufzunehmen ; doch ge¬
lang dies dem Dampfer nicht. Der Schleppkahn wurde von der
stacken Strömung quer gegen die Binger -Loch-Felsbänke getrieben
und fuhr regelrecht auf diesen fest. Die Versuche, Anker zu setzen,
mißlangen ; dabei gingen dem Kahn zwei Anker verloren . Der
Schleppkahn hatte eine Ladung Koks geladen. Die Ladung ist groß,
denn der Kahn vermag 40 000 Zentner auszunehmen. Da er ziem¬
lich nach dem neuen Fahrwaffer liegt, ist die Fahrt durch das Binger
Loch nicht gesperrt worden.

Langenaubach (Dillkreis ), 30 . Juni . (Eine glück¬
liche Gemeinde)  ist unser noch nicht tausend Einwohner
zählendes Dorf . Die der Gemeinde gehörigen reichen Stein¬
brüche und Gruben liefern Kalk, Marnwr , Eisen und Braun¬
kohlen, für welche die Pächter hohe Pachtsummen zahlen, s o
daß niemand Gemeinde st euer n zu zahlen
hat.  Aus den großen Waldungen erhalten die Bürger frei
das Holz geliefert. Die elektrische Lichtanlage erhielt jede
Haushaltung von der Gemeinde eingerichtet.

Aschaffenburg, 30. Juni . (Tödlicher Absturz .) Auf der
Haltestelle Michelbach versuchte der Soldat Staab auf einen fahren¬
den Zug zu springen. Er stürzte ab, geriet unter den Werken und
wurde getötet.

Kus Zranksurt cr . M.
Eine eigentümliche Sozialpolitik.

Zu dem unter dieser Uehcrschrift in Nr . 147 der „ Volks¬
stimme" erschienenen Artikel wird uns von interessierter Seite
geschrieben:

Ein kaufmännischer-Betrieb kann selbst von einem noch so
sozial denkenden Geschäftsinhaber nicht allein  vom sozial¬
politischen Gesichtspunkt auS geführt werden : der Kaufmann,
ist vielmehr gezwungen, bis zu einem gewissen Grade wenig¬
stens, und namentlich in der jetzigen Kriegszeit aus die
Wünsche und Gewohnheiten des kaufenden Publikums Rück¬
sicht zu nehmen. Von diesem Standpunkt aus schien den
meisten hiesigen Lebensmittelgeschästen ein Geschästs-
s chl u ß in den  M i t t a g s stu n d en angebrachter, als ein
früherer Geschäftsschluß abends, da bekanntlich viele Frauerr
der arbeitenden Bevölkerung weniger in der Mittagszeit , als
vielmehr abends auf dem Heimweg  von den Zlrbeits-
stellen, Kontoren usw. erst Zeit finden, ihre Einkäufe für derr
Haushalt zu machen.

Wenn der M i t t a g s - Ladenschluß zunächst von den
Großdetaillistcn angeregt wurde, sc, geschah dies noch aus den
weiteren Gründen:

1. weil diese Einrichtung sich bereits an anderen Plätzen
auch bei Konsumvereinen, wie in Essen und unseres
Wissens auch in Mainz , recht gut bewahrt hatte;

2. weil mittags stets von jeher schon der Geschäftsgang ein
sehr ruhiger ist;

3. weil in den k l e i n e r e n Geschäften oster nur noch die
Frau des im Felde stehenden Geschäftsinhabers tätig
ist und diesen Frauen unbedingt während des Zages
eine Stunde der Ruhe gehört;

4. weil in den größeren  Geschäften der Betrieb ein
wesentlich geordneterer und der Verkehr mit dem Publi¬
kum ein glatterer ist, wenn das gesamte  Personal
gleichzeitig  anwesend ist.

Der Ladenschluß mittags von 2 Stunden  war schon
bei den ersten Besprechungen mit den beteiligten Kreisen im
Prinzip auch von den Großdetaillisten als zweckmäßig aner¬
kannt worden, besonders aus den Gründen , welche in denr oben
erwähnten Artikel dafür angeführt wurden. Bei dem großen
Kreise der hierbei interessierten Geschäfte war aber als Neber-
gangszeit zunächst ein Ladenschluß von st/z Stunden vorge¬
sehen, um die geplante Einrichtung nicht von vornherein zu
gefährden.

Es ist sehr schön, wenn die Lebensmittelgeschäfte einmal
in Rücksicht auf ihre Angestellten, zum anderen auf ihre Kund¬
schaft dem Mittagsladenschluß das Wort reden. Allein wir
glauben nicht so recht an diese Fürsorgeabsichten, vermuten
hinter der Forderung vielmehr sehr selbstische Interessen , die
wir bereits in dem Artikel in Nr. 147 unseres Plattes ange¬
deutet bähen. Wir glauben auch nicht, daß der Mittagsloden-
schluß von allen Lebensmittelgeschästen strikte dnrchgeführt
wird. Es wird gehen, wie beim Sonntagsladenschluß , wo
mancher Spezereihändler die Kunden durch die Hintertür be¬
dient. Aher ganz abgesehen davon, können wir in dem Mit¬
tagsladenschluß zunächst auch gar keinen Vorteil für die An¬
gestellten erblicken, wenigstens nicht für die im Konsumverein
beschäftigten. Denn diese Leute haben ihre geregelte zwei¬
stündige Mittagspause , wozu noch kommt, daß sie cm# mor¬
gens eine halbe Stunde später ihren Dienst anzutreten
brauchen, wie die Angestellten in anderen Geschäften. Da¬
gegen haben die Angestellten in anderen Geschäften vielfach
nur eine ein- oder andertbalbstündige Mittagspause , und auch
morgens müssen sie zum Teil schon um 7, spätestens chber um
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tzj.8 Uh?- am Platze sein. Wir bleiben deshalb dabei: Eine
vernünftige Sozialpolitik wäre es , wenn inan sich in jenen
Kreisen endlich entschließen würde , den Angestellten die wohl¬
verdientez we i stü u d i g e M i t ta g s p « u s e zu getmihren.
morgens onpifailgen wie geschäftsüblich um 8 11 fit und abends
zunächst um 71/>, später um 7 Uhr den Verkauf zu beenden.
Tie Mittagspause kann sehr gut in 8 Schichten, von 11 bis 1,
12 bis 2 und 1 bis 3 Uhr, erledigt werden . Die abeudliche
Arbeitszeitverkürzung läßt den Angestellten der Lebensmittel-
brauche die Möglichkeit, an der auch für ihre Kategorie so nöti¬
gen Fortbildung teilnehmen zu können, ein Theater zu be¬
suchen, ihre eigenen Sachen instand zu halten oder eine Stunde
sommerlicher Herrlichkeit genießen zu können. Tie .Herren
Arbeitgeber haben von einer einheitlich für die ganze Branche
durchgeührtcn Arbeitszeitverkürzung absolut keinen « ochteil.
Wohl ober den Vorteil einer Stunde Lichterfparnis . Aber
merkwürdigerweisewollen die .Herrschaften in der Lebens-
mittelbranche von dieser Verkürzung der - Arbeitszeit am
Abend nichts wissen.

Die volksspen-e für Seulfthe Kriegsgefangene.
In ganz Deutschland soll beute und in den nächsten Tagen

eine Spende für die in Gefangenschaft geratenen deutschen Soldaten
und Zivilpersonen durchgeführt werden . Daß dos Lock dieser Ge¬
fangenen kein beneidenswertes ist, bedarf keiner besonderen Be¬
weisführung.

Für Frankfurt o. M. hat das Rote Kreuz folgendes Programm
vorgesehen: Für den 1. und 2. Juli d. I . sind Opfertagc bestimm!,
mit einer S t r a ß e n s a ni m l u n g. Es wird erwartet , daß an¬
gesichts der herrschenden Not vieler Kriegsgefangener jedermann
sein Scherfleln zu der Sammlung beiträgt . Die Bevölkerung
Frankfurts wird gebeten, Spenden  nur an solche Sammler und
Sammlerinnen zu geben, welche eine Rote -Kreuz-Büchse mit der
Aufschrift: „Volksspende für die deutschen Kriegs - und Zivilgefan¬
genen 1916" tragen . Die Büchsen sind numeriert und mit dem
offiziellen Stempel des „Roten Kreuzes , Ausschuß sür Kriegs¬
gefangene" versehen.

' Um den Ernst der Veranstaltung zu betonen , findet heute abend
8sh Uhr im großen Bürgersaale des Rathauses eine religiös-
patriotische Feier statt, in welcher Geistliche der drei großen Rcli-
gions-GcmcinschastenAnsprachen halten werden . Die Feier wird
eröffnet und beschlossen durch einen gemeinsamen Cborgesang unter
Mitwirkung des Männerchors der Verwundeten . Der Eintritt ist
kostenfrei.

Am Sonntag den 2. Juli d. I . findet im Zoologischen Garten
nachmittags und abends ein Konzert statt, an welchem gleichfalls
der genannte Männerchor der Verwundeten unter Leitung des
Herrn Musikdirektors Karl Specht und eine Musikkapelle Mitwirken.

Web-, Wirk- und Strickwarcn . Die infolge der Bekannt¬
machung vom 10. Juni 1916 verfügte Einschränkung des Groß¬
handels mit Web-, Wirk- und Strickwaren ist durch eine Reihe von
Ausnahmen gemildert worden. Die Ausnahmen erstrecken sich
1. auf Geschäfte, die mit neuen Kunden bis zum 12. Juni ab¬
geschlossen worden sind, 2. auf Exportfirmen , 3. ans Firxnen , die
infolge des Krieges zu einer anderen Warengattung übergcgangen
sind. Die Erlangung der Ausnahmebewilligung ist an die Aus¬
stellung von Bescheinigungen durch die Handelskammer geknüpft.
Formulare sür die Bescheinigungen sind auf der Handelskammer.
Neue Börse, Zimmer 34, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr erhältlich.

Ein Schinkenlager. Auf eine recht originelle Weise ist, wie die
„Kleine Presse" meldet, dieser Tage ein größeres Schinkcnlager
aufgedeckt worden. Ort der Handlung ist die Hynsperg  st ratze.
Der Besitzer einer Villa kommt nachts spät vor seiner Behausung
an und nimmt mit Erstaunen wahr , daß aus einem Fenster noch
Lichtschein aus die dunkle Allee hinausblickt. Er denkt sofort an
Einbrecher, ruft eine» patrouillierenden Schutzmann herbei , dieser
holt noch einen Kollegen und dann gehts unter vereinten Kräften
in die Wohnung. Man suchte und suchte, doch fand sich nirgends
eine Einbrecherspur. Dagegen entdeckten die Schutzleute in der
Speisekammer, aus welcher der Lichtschein kam, ein Lebcnsmittel-
lager, das sich wohl sehen lassen konnte. Man fand dreiund -
zwanzig Schinken,  viele Töpfe mit Fett , Schmalz und an¬
deres, was jetzt teuer und selten ist. Und der Lichtschein? Die
Mädchen hatten vergessen, das elektrische Licht auszuknipsen . Leute,
die ein Schinkenlager und vergeßliche Mädchen haben, seien also
gewarnt.

Die Kartoffelvorriite des Herrn Schmittercr . Der Kartofscl-
Händler Fritz Schmittercr in der Mainzer Landstraße läßt uns
durch seinen Anwalt eine Rechtfertigung zugehen, in der er er-
klärt, daß er die 250 Zentner Kartoffeln nicht zurückgehalten habe,
„um einen höheren Gewinn zu erzielen ", sondern weil die Kar¬
toffeln tatsächlich von seiner Kundschaft bestellt waren . Und zwar
hätten bestellt: Bindings Bierhalle , Gustav Thieme , Kaiserstraße 63,
40 Zentner , das Speisehaus Wilhelm Bachmann, Moselstraße 23,
60 Zentner , der Kaiserkeller hier , Frantzmann , 100 Zentner , das
Zentralhotel , Paul Hambitzer, 20 Zentner , das Rcservelazarett X.
Wilhelm Weber, 100 Zentner , und das Reservelazarett NI und XI,
Leopold Herz, 200 Zentner . Außerdem sei Schmittercr zur Liefe¬
rung auch noch weiterer Warenposten vertraglich verpflichtet. Eine
Berechtigung der Behörde, dem Herrn Schmittercr 130 Zentner
Kartoffeln wegzunehmen und für seine Rechnung zu verkaufen,
könne unter diesen Umständen nicht anerkannt werden , sagt sein
Anwalt. Wir sind anderer Ansicht. Zunächst wäre doch zu prüfen,
ob die genannten Wirtschaftsbetriebe diese großen Mengen Kar¬
toffeln im Augenblick auch wirklich benötigten , oder ob es sich hier¬
bei nicht um eine vorsorgliche Eindeckung handelte . In einer Zeit
allgemeiner Kartoffelknappheit, wo den Privatpersonen die Kar-
tofselrationen von 10 auf 5 Pfund herabgesetzt werden,
erscheint es doch mehr denn fraglich, ob Wirtschaftsbetriebe,
wie der Kaiferkcller, 100 Zentner Kartoffeln haben müssen. An
solchen Bestellungen erkennt man eben, wie wenig manche Wirt
schaftsbetriebc Rücksicht auf die Allgemeinheit nehmen und wie
dringend notwendig auch die Einbeziehung dieser Betriebe in die
Rationierung ist. Im übrigen bestreitet ja Herr Schmittercr die
Richtigkeit unserer Meldung nicht.

Verkehrsstörung Auf der Obermainbrücke gab es gestern
abend eine längere Stockung im Straßenbahnbetrieb , als ein schwer
beladener Wagen zusammengebrochen war und die Schienen sperrte.
Der Rettungszug der Straßenbahn beseitigte das Verkehrshindernis

Wucher mit städtischen Eiern . Der Kolonialrvaverchändlcr
Karl Riedel hat am 14. April für städtische Eier , fik die der
Preis auf 13 Pfg . festgesetzt war , 15 Pfg . genommen. Ei
handelte sich um 1060 Stück. Riobel will durch seinen 15-
jährigen Laufburschen eine falsche Auskunft erhalten haben.
Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen Kriegswuchcrs
zu 100 Mark Geldstrafe.

Handel mit Brotschcinen. Eines Tages im März wurde
der Steinhauer Bernhard Lorenz erwischt, als er mit Brot
scheinen hausieren ging. Es wurden noch 297 Scheine bei ihm
gefunden, über deren Herkunft er unglaubwürdige Angaben

. machte. Der „Handel mit Brotscheineu gegen Entgelt " ist
bei lssefängnisstrase bis zu sechts Monaten oder Geldstrafe
bis 1500 Mark verboten. Lorenz wurde von: Schöffengericht
zu einem Monat Gefängnis verirrteist . Ob er die Scheine
gestohlen hat , darüber wird die Strafkammer zu entscheiden
haben.

Unterschlagung von Milchkannen. Eine Verwechslung
von Milchkannen soll, namentlich wenn, verschiedene Molke¬
reien Milch cm eine  Stelle liefern , eine nicht ganz un-ge¬

wöhnliche Erscheinung sein. Die Milchbiirschen nehmen es
eben nicht so genau. Es wäre auch weiter nicht schlimm, wenn
die Kannen nachher loyal wieder umgetauscht würden . Damit
oll cs aber bei der eVttma F . Rosenthal häufig gehapert

haben. Die Gebrüder Roscnthal sollen sogar recht grob ge¬
wesen sein, wenn bo;t andere Finnen Kannen reklamiert wur¬
den. Schließlich ist von der Frankfurter Dampfmolkerei eine
Anzeige gemacht worden. Die Polizei fand darauf im Besitz
der Firma Rosenthal acht fremde .Kannen . Auf der einen war
über dem Aufdruck „Frankfurter D - inpfmolkcrci" ein Blech¬
schild mit der Aufschrift „F . Rosenthal " angebracht . Das
Schöffengericht war der Meinung , daß von einer Bummelei
keine Rede mehr sein könne, daß vielmehr die Absicht rechts¬
widriger Zueignung bestanden habe, und verurteilte Frau
Johanna Rosenthal, die die Sache auszubadcn hatte , weil ihr
Mann und ihr Schivager im Felde stehen, wegen Unterschla¬
gung zu 30 Mark Geldstrafe.

Unter den Augen der Mutter getötet. Ein erschütternder Vor.
fall trug sich Freitag nachmittag in der Hobenzollernstratze zu. Die
Ehefrau des Arbeiters B a nt nt c n 15 a  I, Niddastratze 54, war im
Begriff, mit ihrem fünfjährigen Töchterchen Elisabeth die Hohcn-
zollernstroßc zu überschreiten, als ein Fuhrwerk der Brauerei Jung
aus der Nlddastmße in die Hohenzollernstraße ainbog. Dabei wurde
das Mädchen, das die Mutter losgelassen hatte , von dem Fuhrwerk
ersaßt, vor die Räder geworfen und überfahre ». Das Kind, dem
die Räder quer über Brust und Leib gegangen waren , starb auf der
Stelle.

Lebensmüde. Ein in der Ocstlichen GruneliuSstraße wohnhafter
'- jähriger Arbeiter machte seinem Leben durch Erhängen ein Ende.

■In der Wcstendstratze stürzte sich eine ältere Frau äus dem Fen¬
ster ihrer im dritten Stock belogenen Wohnung und war sofort tot.

Unfall. Gestern nachmittag 4H  Ubr wurde in der Fricdberger
Landstraße das vierjährige Mädchen Johanna Bauer von einem
Fuhrwerk überfahren und erlitt einen Beinbruch. Die Rettungs¬
wache verbrachte das Kind ins Städtifck-e Krankenhaus.

Händler als Dieb. Der mit Kohlenpapier handelnde Hausierer
Salomon Rapaport , 28 Jahre alt , von hier, hat bei seinem Hausier¬
handel in einem Geschäft in der Hanauer Landstraße einen Fünfzig¬
marlschein gestohlen. Er wurde ertappt und der Polizei übergeben.
Bei ihm fand man noch eine größere Anzahl Zehn- und Zwanzig¬
pfennigmarken, welche er sicherlich auch beim Hausieren gestohlen
hat. Bestohlene, die Verdacht auf diesen Hausierer haben, wollen
ich schriftlich an das Kriminalkammissariat VI beim Polizeipräsi¬

dium wenden.

Kus dem Gewerkfchaflsleben.
Einigung in der Lffenbnchcr Lederinvustric.

Der neue Vertrag zwischen der Vereinigung der Lederwaren-
und Rciseartikel-Fabrilen Offenbachs und dem Verband der Sattler
und Portefeuillcr , sowie dem Zentralverband christlicher Leder-
arbeiter Deutschlands ist unter Leitung des Offenbacher Oberbürger¬
meisters endlich zustande gekommen und van allen Parteien unter¬
zeichnet worden. Cr bestimmt im wesentlichen, daß bie van den Ge¬
werkschaften ausgesprochene Kündigung der Tarifverträge vom
1. Juli 1011 zurückgezogen und daß folgende KricgZtcuerungs-
zulagen  mit Wirksamkeit vom 1. April 1016 für die Dauer des
Krieges bei der Lederwarenherstellung gewährt werden : Zeitlohn-
arüeiter inkl. Sattler über 19 Jahre 8 Pfennig pro Stunde , solche
nnter 19 Jahren 6 Pfennig pro Stunde , Arbeiterinnen über 17
Jahre 4 Pfennig pro Stunde , solche unter 17 Jahren 2 Pfennig pro
Stunde , jugendliche Arbeiter und Lehrlinge bis 17 Jahre 2 Pfennig
pro Stunde , Akkordarbeitcr 19 Prozent , Heimarbeiter auf den ver¬
dienten Lohn 10 Prozent , außerdem Vergütung für Auslagen 3
Prozent . Vom 15, August 1916 an erfahren die KriogsteuerungS-
zufchläge nach Absatz 1 insofern eine Erhöhung , als an Jeitlohn-
arbeiter inkl. Sattler über 19 Jahre 9 Pfennig pro Stunde , an
solche nnter 19 Jahren 7 Pfennig pro Stunde zu zahlen sind.

Vom 1. Oktober 1916 an sind in der L ed er wa re »ind u-
trie  insgesamt folgende Zuschläge  zu bewilligen: Zeitlohn-
arbeiter inkl. Sattler über 19 Jahre 10 Pfennig pro Stunde , solche
unter 19 Jahren 8 Pfennig pro Stunde , Arbeiterinnen über 17
Jahre 5 Pfennig pro Stunde , solche unter 17 Jahren 2 Pfennig
pro Stunde , jugendliche Arbeiter und Lehrlinge bis 17 Fahre 2 Pfen¬
nig pro Stunde , Akkordarbeitcr 121h Prozent , Heimarbeiter auf
den verdienten Lohn 12f/h Prozent , außerdem Vergütung für Aus¬
lagen 3 Prozent.

Die auf Reiseartik cl  beschäftigten Arbeiter erhalten bei
Zeitlohn die gleichen Stundenzuschläge wie die auf Lederwareu
tätigen, bei Akkordlohn 15 Prozent als KrieAsteuersngszuschläge
ab 1, April 1916. Die KriegSteuernngSzuschläge sind auf die je¬
weils in Frage kommenden Arbeitslöhne zu gewahren und getrennt
zu berechnen. Noch Inkrafttreten dieser Vereinbarung haben anders
bemessene Kriegsteuerungszrrlagen zu unterbleiben, jedoch mit der
Maßgabe, daß schon darüber hinausgehende Zuschläge nicht gekürzt
werden dürfen.

Sriefkasten ösc Redaktion.
H. N„ Belgien. Rach § 588 Äbs. 2 der R. V.O . ist die Rente

bis zum vollendeten 15. Lebensjahre zu zahlen.

Zur gefälligen Beachtung!
Unsere Leser in den Lazaretten und Heilanstalten müssen

wir darauf aufmerksam machen, daß nach der am - 1. Juli in
Kraft tretenden Bundesratsverordnung über die Einschränkung
deS Papierverbrauchs allen diesen Anstalten nur noch ein Frei
eremplar geliefert werden dürfen.

Expevition Der „ Bolksstimme " .

Neues aus aller Welt.
Das Grvßfeuer sii Finnland . Das Feuer in der finni¬

schen Hafenstadt Mentyluoto zerstörte den gesandten Lagerplatz
und den größten Teil der Stadt . Es begann au der südwest¬
lichen Ecke des Kais und breitete sich schnell über den gesam¬
ten Lagerplatz aus , wo große Mengen von Maschinen und
Baumwolle, eine große Ladung Harz, landwirtschaftliche,
Maschinen, für russische(Äesckwßsabrikcn bestimmte Drehhänk- ,
zusammen Werte von über 100 Millionen Rudel lagerten . Die
gesamten Bestände wurden vernichtet:. Die im Hafen Legen¬
den Fahrzeuge konnten nur mühsam hevansgcMcPpt werden.
Ter Brand breitete sich weiter in der Sivdt aus ruck) zerstörte
100 in der Nähe des Hafens liegende Holzhäuser, sowie .*&&[-
reiche dortige Arbciterspcischäuser, auch einen großen Posten
für deutsche Gefangene bestimmte LledeSgaden.

Telegramme.
Dienstpflicht und englische GeuerLschssten.

London, 30. Juni . lW. B . WchwmHich.) MrlMri-
des Rcuterschen Bureaus . Der GewerkschostÄkongveß lechn t r
mit großer Mehrheit den Dorschlay. für AnfbeLu nZ  des
Dienstpflichtaesetzes zu a g i t i e t c' n , ö 6.
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Bei Influenz «, Ischias imfc*
Hexenschuß »«;.«ntL»,,i >.LE »«»„
—selbst in verzweifelten Fülle« — geradezu über¬
raschende Erfolge erzielt. AetzNtch,Mv .zcnd f>c=
kiutochtet. In Apotheken zu Äit. 1.40 w.  afft. 450.
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LV Wir suchen zum sofortige « Zutritt m

tüchtige SdiloRtt,
Klempner uns Boofsdauer

bei guter Bezahlung . Nach vicrwöchent-
licher Tätigkeit Reisevergütung. Anstellung

nach neuem Tarif . Ängebote an die

Direktion ver Hansa - und Bran - envurgischen
Flugzeugwerke A . -G . saisoa

Flugplatz Briest v. Branden - urg a . d . Havel.

SAB «ml • ■BSaa Neu erschienen: «aictasa r »n
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Preis Mk . 1.

Diese von Wolff» T«l«grapben-Bureau ’aerausgegebenen
Karten in grossem Format zeichnen sich durch

klare Uebersicbtlichkeitund deutliche Angabe
fast aller in der Frontlinie und deren wei¬

terer Umgebung liegenden Orte aus.

Buchhandlung Volksstimme
HHBHHHHRRHHHRH Frankfurt S M ■
RRBRRRRRJIRRRRR fTanKlUn s . Hl. i | IRRRRRRJ » RRRRR

Beim MonatSwechfel
wollen unsere Genossen und Freunde wieder¬
um fleißig neue Abonnenten werben. Probe-
Nummern ans Wunsch gratis.

Wmmeiii für SWWtit
n) Uigepii,

Telephon 489,490 und 6140 — Bureau und Zentrallagcr: Göbenstraße 17.

Die Mitglieder , welche Spargelder  bei uns angelegt haben,
werden gebeten, die

Sparkassenbücher
bis spätestens Mittwoch den 5. Juli d. I . auf unserem Bureau
Göbcnftrahe 1? zwecks Eintragung der Zinsen  abzuliefern.

Oer Vorstand.
W13I0

Auskunft
über Familienunterstützung Stauf-
vertrage .: Miete Abzahlimgö-
gelchäüc:: Arbeitsvertrag :: Fa-
»liltenrecht : Albeiterverficherung
Angeftelltenoerstcherimg Zahlungs¬
fristen :: DaS ®efc» ßetreffenh den
Schutz der infolge des KriegcS an
Wahrnehmungihrer Recht« ver¬
hinderten Personen :: Wochenhtlfe
wahrend des Krieges :: :: Kranken-
Versicherung :: :: Unfallversicherung
Invalidenversicherungund viele

andre Kragen, di« daS Rechts¬
verhältnis berühren.

gibt
tchwerftündlicher. ,
die SO Leiten ftar

in leichtverständlicher, gründlicher
Weise die SO Leiten starke, überall
besten» aufgenommeue Broschüre

Das Recht
wahrend des Lmger

iNeuc Auflage.»
Preis 40 Pfg. — Porto 3 Pfg.

Achhalldlmg Volksstime.
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